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VEREINTE Verteilung
NATIONEN ALLGEMEIN
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Sicherheitsrat 14. Juli 1998

RESOLUTION 1182 (1998)

verabschiedet auf der 3905. Sitzung des Sicherheitsrats
am 14. Juli 1998

Der Sicherheitsrat,

in Bekräftigungseiner Resolutionen 1125 (1997) vom 6. August 1997, 1136 (1997) vom
6. November 1997, 1152 (1998) vom 5. Februar 1998, 1155 (1998) vom 16. März 1998 und
1159 (1998) vom 27. März 1998,

mit Genugtuungüber den Bericht des Generalsekretärs vom 19. Juni 1998 (S/1998/540)
und Kenntnis nehmendvon den darin enthaltenen Empfehlungen,

erfreut über die rasche und wirksame Dislozierung der Mission der Vereinten Nationen
in der Zentralafrikanischen Republik (MINURCA),

betonend, wie wichtig die regionale Stabilität ist und daß es gilt, die bisher erzielten
Fortschritte zu konsolidieren und insbesondere dem Volk der Zentralafrikanischen Republik
behilflich zu sein, den Prozeß der nationalen Aussöhnung zu festigen und bei der Aufrechter-
haltung eines sicheren und stabilen Umfelds behilflich zu sein, das der Abhaltung freier und
fairer Wahlen förderlich ist,

mit Genugtuungdarüber, daß die Wahlkommission unter der Leitung eines neutralen
und unabhängigen Vorsitzenden ihre Arbeit aufgenommen hat, undbetonend, daß alle
Unterzeichner der Übereinkommen von Bangui kooperieren müssen, um eine wirksame
Tätigkeit der Kommission zu gewährleisten,
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erneut erklärend, daß die Behörden der Zentralafrikanischen Republik auch weiterhin
konkrete Maßnahmen ergreifen müssen, um die in dem Bericht des Generalsekretärs vom
23. Februar 1998 (S/1998/148) genannten politischen, wirtschaftlichen, sozialen und sicher-
heitspolitischen Reformen durchzuführen und die in dem Schreiben des Präsidenten der
Zentralafrikanischen Republik vom 8. Januar 1998 an den Generalsekretär (S/1998/61,
Anhang) gemachten Zusagen zu erfüllen, namentlich was die weitere Zusammenarbeit mit den
internationalen Finanzinstitutionen betrifft,

1. beschließt, das Mandat der MINURCA bis zum 25. Oktober 1998 zu verlängern;

2. fordert die Regierung der Zentralafrikanischen Republikauf, so bald wie möglich
einen Plan für die wirksame Umstrukturierung der Streitkräfte der Zentralafrikanischen
Republik zu beschließen, der auf den von der Kommission für die Umstrukturierung der Verteidigungs-
und Sicherheitskräfte unterbreiteten Vorschlägen beruht;

3. fordert die internationale Gemeinschaftnachdrücklich auf, die Umstrukturierung
der Sicherheitskräfte der Zentralafrikanischen Republik, einschließlich der Gendarmerie, durch
bilaterale und multilaterale Hilfsprogramme zu unterstützen, undanerkenntdie Rolle der
MINURCA bei der Gewährung von Rat und technischer Hilfe im Anfangsstadium der
Umstrukturierung der Sicherheitskräfte der Zentralafrikanischen Republik und in diesem
Zusammenhang bei der Koordinierung und Weiterleitung der zu diesem Zweck gewährten
internationalen Unterstützung;

4. erkennt an, daß die MINURCA im Zuge der Wahrnehmung ihres Mandats zeitlich
begrenzte Erkundungsmissionen außerhalb von Bangui sowie andere Aufgaben gemäß
Ziffer 10 der Resolution 1159 (1998) im Zusammenhang mit der Sicherheit des Personals der
Vereinten Nationen durchführen kann;

5. fordert die Behörden der Zentralafrikanischen Republikauf, rasch einen
Operationsplan für die Organisation der Parlamentswahlen zu beschließen und so die
Vereinten Nationen und die internationalen Organisationen in die Lage zu versetzen,
Vorkehrungen für die Gewährung der erforderlichen Hilfe zu treffen;

6. legt der MINURCA nahe, auch weiterhin Konsultationen mit dem Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) bezüglich der Gewährung von Rat und
technischer Hilfe an alle zuständigen Wahlorgane zu führen, undfordert den Generalsekretär
nachdrücklich auf, so bald wie möglich Empfehlungen im Hinblick auf die Hilfe abzugeben,
die die Vereinten Nationen bei dem Prozeß der Parlamentswahlen gewähren könnten;

7. fordert die Mitgliedstaatennachdrücklich auf, die für die Organisation freier und
fairer Wahlen erforderliche technische, finanzielle und logistische Unterstützung zu gewähren;

8. fordert die Mitgliedstaatenaußerdem auf, die Anstrengungen zu unterstützen, die
die Behörden der Zentralafrikanischen Republik im Hinblick auf die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung des Landes unternehmen, undermutigt insbesondere die internationalen
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Finanzinstitutionen, mit der Zentralafrikanischen Republik in dieser Hinsicht zusammenzuar-
beiten;

9. ersuchtden Generalsekretär, dem Sicherheitsrat bis zum 25. September 1998 einen
Bericht über die Durchführung des Mandats der MINURCA, über die Entwicklungen in der
Zentralafrikanischen Republik, über die Fortschritte bei der Erfüllung der Zusagen, die in dem
Schreiben des Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik vom 8. Januar 1998 an den
Generalsekretär gemacht wurden, sowie über die Umsetzung der Übereinkommen von Bangui
und des Nationalen Aussöhnungspakts, einschließlich der Zusagen bezüglich der Gewährleis-
tung der wirtschaftlichen Gesundung des Landes, vorzulegen;

10. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben.
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